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88 GEWERKSCHAFTLICHE RUNDSCHAU

beruflicher Gliederung, auf dem Boden des Wortes Gottes,

ist eine Notwendigkeit, sowohl für das Einstehen
wirtschaftlicher Gerechtigkeit und sozialen Ausgleichs,
als auch der Ausübung einer brüderlichen tatkräftigen
Sozialfürsorge bei wirtschaftlichen Kämpfen,
Arbeitslosigkeit, Notfällen, Krankheit, Alter und Tod.»

In der gleichen Resolution wird dann im weitern
den evangelischen Kirchen empfohlen, die Bestrebungen

des Verbandes zu unterstützen.
Auf den Inhalt des langen, zum Teil konfusen und

widerspruchsvollen Elaborats näher einzutreten, erübrigt
sich. Dagegen werden unsere Verbände mit ihren

Zehntausenden von evangelischen Mitgliedern nicht
ruhig zusehen wollen, wie Vertreter der offiziellen
Kirchen, in die ihre Mitglieder Steuern bezahlen müssen,
ihre gewerkschaftlichen Bestrebungen zu bekämpfen
beginnen durch Förderung der Spaltungstendenzen im
Interesse der Unternehmerverbände.

Wenn die Macher dieser Organisation schon von
der Notwendigkeit gottwohlgefälliger Gewerkschaften
überzeugt sind, warum tun sie den andern Schritt
nicht, warum gründen sie keine gottwohlgefälligen
Unternehmerverbände, deren Bestreben dahin gerichtet
ist, dem Arbeiter kampflos den verdienten Lohn zu
gewähren? Die Herren Kirchenräte und die Herren Pfarrer

fänden ein schönes Arbeitsgebiet bei der Organisierung
der Herren Maschinenindustriellen oder der Herren

Textilbarone in gottwohlgefälligen Unternehmerverbänden.

Wenn dann diese Herren nach den Geboten Christi
leben, hört der Klassenkampf von selber auf. Auch das
einfältigste Kirchenratsmitglied wird aber mit uns der
Ueberzeugung sein, dass die Herren solche Ansinnen
mit Hohngelächter von sich weisen würden. Für die
Arbeiter aber ist das Dümmste immer noch gut genug.

Literatur.

Dr. Paul Antiker, Die Personalausschüsse unter
besonderer Berücksichtigung der eidgenössischen
Verwaltung.

Der Verfasser verbreitet sich in seiner 126 Seiten
umfassenden Dissertation in ausführlicher und instruktiver

Weise über alle einschlägigen Fragen. Eine
allgemeine Einleitung wird den Forderungen der
Arbeitnehmer auf Mitbestimmungs- und Mitspracherecht
gerecht; es folgt eine Darstellung der Personalausschüsse
in der Privatindustrie und in den öffentlichen
Verwaltungen des Auslandes. Ein besonderer Abschnitt ist
den schweizerischen Verhältnissen gewidmet; auch hier
finden wir eine sachliche Darstellung der Entwicklung
und des Standes der Personalausschüsse sowohl in der
Privatindustrie als in der kommunalen, kantonalen und-
eidgenössischen Verwaltung.

Konjunktur und Konjunkturbeobachtung. Eine
interessante Arbeit über Konjunktur und Konjunkturbeobachtung

veröffentlicht Dr. J. Lorenz im Taschenkalender

für Kaufleute pro 1925 (nunmehr erschienen
als Separatabzug). Ausgehend von einer anschaulichen
Darstellung von Begriff und Wesen der Konjunktur
werden deren verschiedene Arten geschildert; teilweise
Konjunkturen werden immer seltener: Die Entwicklung

der modernen Wirtschaft bringt mit sich, dass
nicht nur im Rahmen einer begrenzten Volkswirtschaft
alle Wirtschaftszweige in Mitleidenschaft gezogen werden,

sondern dass auch auf internationalem Gebiet die
Wirtschaftskrise des einen Staates die der andern be-

einflusst. Lorenz unterscheidet ferner zwischen exogenen
und endogenen Konjunkturen; solchen, deren

Ursachen ausserhalb der eigentlichen Wirtschaft liegen
und solchen, die aus der innern Entwicklung der
Wirtschaft herauswachsen. Des weitern wird unterschieden
zwischen kurzwelligen (Baugewerbe im Sommer) und
langwelligen Konjunkturen (periodische Wirtschaftskrisen,

die in Dauer und Form schwer abzuschätzen
sind).

Lorenz stellt danach die Ursachen der Konjunktu-
ien dar: Freiheit des Konsums auf der einen und Freiheit

der Konkurrenz auf der andern Seite sind schwer
in Uebereinstimmung zu bringen. Nicht nur der
Warenmarkt, sondern auch der Geld- und Kapitalmarkt
sowie der Arbeitsmarkt können wirtschaftliche Störungen

hervorrufen. Die Beobachtung der Konjunktur ist
für das heutige Wirtschaftsleben von grösster Bedeutung.

Eine wirksame und Irrtümer aussehliessende
Beobachtung musste sich auf reichhaltiges wirtschaftsstatistisches

Material stützen können, das leider heute nur
in sehr beschränktem Masse zur Verfügung steht. Da
die Konjunktur meist von privatwirtschaftlichen
Gesichtspunkten aus gewertet wird, sind die Urteile oft
subjektiv; über dieselbe Situation werden oft gegenteilige

Berichte laut. Die Konjunkturbeobachtung muss
sich deshalb mehr an Tatsachen als an allgemeine
Eindrücke halten. Lorenz schildert anschliessend Arten
und Elemente der Konjunkturbeobaehtung und deren
verschiedene Gebiete. Ein besonderes Kapitel ist der
Konjunkturbeobachtung in der Schweiz gewidmet. Die
interessanten und lehrreichen Ausführungen sind
jedem Gewerkschafter zum Studium warm zu empfehlen.

Kosten der Lebenshaltung.

Zeitpunkt

I n d ex*
Eidgenössisches

Arbeitsamt Verband
Schweiz.
Konsumvereine

Statistisches
Amt

Beamte
Arbeiter

Basel Bern
gelernte ungelernte

1914 Juni 100 100 100 100 100 100
1919 Juni — — — 254 — —
1920 Juni — — — 239 205 —
1921 Juni 210 209 207 210 188 —
1922 Juni 157 155 154 157 168 166
1923 Juni 166 165 163 161 148 169

1924 Jan. 170 169 167 " 170 160 174
1924 März 169 168 166 170 163 174
1924 April 167 166 165 169 163 172

1924 Juni 169 168 168 166 162 172

1924 Juli. 169 169 168 168 163 172

1924 Sept. 167 166 164 167 156 172

1924 Okt. 170 169 167 169 157 174

1924 Nov. 171 170 169 171 158 175

1924 Dez. 170 170 168 172 157 174

1925 Jan. 168 168 167 171 159 173
19?5 Febr. 167 168 168 168 156 175
1925 März 167 167 167 169 157 174
1925 April 165 165 165 169 156 172
1925 Mai 164 165 165 167 155 172

* Nahrangsini ttel und Brennst offe.
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